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Satzung  
des  

Fördervereins „Buchenzentrum Mühlhausen e.V.“  
 

 
Der Förderverein „Buchenzentrum Mühlhausen e. V." wurde am 15.10.1997 in 
Mühlhausen gegründet und hat folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Buchenzentrum Mühlhausen e.V.“  
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mühlhausen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
 

§ 2 
 

Gemeinnützigkeit, Aufgaben und Zwecke 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. 
Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben , die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 

Zwecke. 
 
(4) Zweck des Vereins ist die Bildung, Landschaftspflege und der Umweltschutz. 

 
Der satzungsmäßige Zweck soll verwirklicht werden durch:  

 
a) Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Seminaren und 

Fachexkursionen zu Aspekten der Nachhaltigkeit und Naturnähe im 
Naturwaldreservat „Plenterwald Hainich“ sowie zu Fragen hinsichtlich der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Europäisches Netz „Natura 
2000“), gemäß des §32 des Bundesnaturschutzgesetzes.  

 



 

Satzung des Buchenzentrum Mühlhausen e. V.; Seite 2  

 
b) die Konzeptionierung und Begleitung von Projekten, die dazu geeignet 

sind, als Baustein des integrierten Schutzkonzeptes Hainich, die 
Nachhaltigkeit und Naturnähe in Laubholzwäldern mit der Baum- und 
Holzart  Buche zu unterstützen und somit den Erhalt der einzigartigen 
Laubholzwälder der Region zu fördern.  

 
c) der Mitarbeit bei der nachhaltigen Entwicklung der Region Hainich, Dün 

und Eichsfeld im Sinne der Agenda 21 des Umweltgipfels von Rio. 
 

d) aktive Zusammenarbeit mit allen Institutionen, Anstalten, Einrichtungen, 
Betrieben und Verbänden im Hinblick auf die Baum- und Holzart Buche.  

 
 
 

§ 3 
 

Mitglieder 
 
(1) Natürliche und juristische Personen können Mitglieder werden. Sie erkennen 

mit der Mitgliedschaft die Satzung des Fördervereins an.  
 
(2) Natürliche und juristische Personen können Fördermitglieder ohne 

Stimmrecht werden, wenn sie die Ziele des Vereins unterstützen wollen. 
 
(3) Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. 

Der Vorstand beschließt über die Aufnahme. Ein Anspruch auf Aufnahme 
besteht nicht.  

 
(4) Die Mitgliedschaft endet bei Tod, Austritt, Ausschluss oder bei juristischen 

Personen auch mit deren Auflösung. 
 
(5) Verstößt ein Mitglied gegen die Grundsätze des Vereins oder verletzt es 

gröblich seine Pflichten gegenüber dem Verein, kann der Vorstand das 
Mitglied aus dem Verein ausschließen. Dem Mitglied muss zuvor 
Gelegenheit gegeben werden, sich innerhalb einer angemessenen Frist zu 
den erhobenen Vorwürfen zu äußern.  

 
(6) Der Austritt kann schriftlich unter Einhaltung einer vierwöchigen 

Kündigungsfrist erklärt werden.  
 
(7) Jedes Mitglied kann an der Mitgliederversammlung teilnehmen und hat den 

von der Mitgliederversammlung festzulegenden Beitrag zu zahlen. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung kann Mitgliedsbeiträge für natürliche und 

juristische Personen beschließen.  
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§ 4 

 
Spenden 

 
Zur Verwirklichung der Satzungszwecke nimmt der Verein Spenden entgegen. 
 
 
 

§ 5 
 

Organe 
 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der 
Geschäftsführer.  
 
 
 

§ 6  
 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand  besteht aus 7 Vorstandsmitgliedern  
 

a)  dem Ersten Vorsitzenden  
b)  dem Zweiten Vorsitzenden 
c)  dem Geschäftsführer 
d)  dem Kassier 
e)  dem Schriftführer und  
f)  aus 2 weiteren Mitgliedern. 

 
(2) Der Vorstand ist vom Ersten Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung 

dem Zweiten Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich 
schriftlich mit einer Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen einzuladen.  

 
(3) Der Vorstand kann zur Erfüllung besonderer Aufgaben Arbeitskreise bilden. 
 
(4) Zur gerichtlichen als auch außergerichtlichen Vertretung des Vereins sind 

sowohl der erste als auch der zweite Vorsitzende allein berechtigt. 
 
(5) Zu den Aufgaben des Vorstandes und des Geschäftsführers gehört die 

Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 
(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Ersten Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(7) Der Vorstand wird alle 4 Jahre, von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 

Wahlen sind geheim, wenn die Mitgliederversammlung nicht einstimmig 
offene Wahl beschließt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtsdauer aus, so ergänzt sich der Vorstand für den Rest der Amtszeit 
durch Zuwahl aus den Reihen der Vereinsmitglieder. 
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(8) Der Vorstand beruft einen Geschäftsführer der die Organisation und 

Koordinierung des „Buchenzentrum Mühlhausen“ bearbeitet. 
Der Geschäftsführer ist gegenüber dem Vorstand rechenschaftspflichtig.  

 
 
 

§ 7 
 

Geschäftsstelle 
 

Der Verein unterhält zur Erledigung seiner Aufgaben eine Geschäftsstelle. Die 
Aufgaben werden durch den Geschäftsführer wahrgenommen. 
 
 
 

§ 8 
 

Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im 

Geschäftsjahr vom Vorstand einzuberufen. 
 
(2) Weitere Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen 

werden, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder wenn ein Viertel der 
ordentlichen Mitglieder dies unter Angabe der Gründe fordert. 

 
(3) Die Einladung erfolgt schriftlich mit einer Tagesordnung unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Wochen. 
 
(4) Die Mitgliederversammlungen setzen sich aus den ordentlichen Mitgliedern 

zusammen. 
Juristische Personen können neben einem stimmberechtigten Vertreter 
einen weiteren Berater entsenden. Stimmberechtigte Vertreter sind dem 
Vorstand schriftlich anzuzeigen. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit. Die 

Mitgliederversammlung ist nach ordnungsgemäßer Einberufung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 
(6) Satzungsänderungen bedürfen der 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
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(7) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 

a)  die Wahl des Vorstandes  
b)  die Wahl zweier Kassenprüfer/innen  
c)  die Entlastung des Vorstandes  
d)  die Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages  
e)  Entscheidung über die Auflösung des Vereins  
f)  Entscheidung über die Änderung der Satzung  
g)  Entgegennahme des Jahresberichtes, des Rechnungsabschlusses sowie 

des Kassenprüfberichtes  
h)  Beschlussfassung über eingebrachte Anträge  

 
(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein schriftliches 

Protokoll geführt, welches der/die Versammlungsleiter/in und der/die 
Schriftführer/in unterzeichnen.  

 
 
 

§ 9 
 

Vermögensbildung und Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck 

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit drei Viertel der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  

 
(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigender 

Zwecke fällt sein Vermögen zu gleichen Teilen an die „Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald e.V. (Landesverband Thüringen)“ und die „Deutsche 
Gesellschaft für Holzforschung e.V.“, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben.  

 
 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten der Satzung 
 
Vorstehende Satzung wurde von den Mitgliederversammlungen am 10.12.2002 
und 08.07.04 beschlossen und wird mit Eintragung im Vereinsregister wirksam. 
 
 
 
Mühlhausen, den .......................................... 
 
 
 
 
.......................................                         ....................................... 
Erster Vorsitzender                                      Zweiter Vorsitzender 
 


